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Trägerwelle in der Antenne 50 W nicht übersteigt und 
nur Frequenzen über 30 MHz verwendet werden.

(3) Das Flugfunksprechzeugnis berechtigt zum Aus
üben des Sprechfunkdienstes
1. auf Funkstellen der 3. Gruppe;
2. auf Luftfunkstellen der 2. Gruppe, wenn das Luft

fahrzeug den Flugverkehr innerhalb der Deutschen 
Demokratischen Republik durchführt, ajs 2. Funker.

Die Leistung der nichtmodulierten Trägerwelle in der 
Antenne darf bei den genannten Funkstellen 100 W 
nicht übersteigen.

(4) Das Allgemeine Flugfunksprechzeugnis berechtigt 
zum Ausüben des Sprechfunkdienstes

1. auf Funkstellen der 3. Gruppe;
2. auf Funkstellen der 2. Gruppe;
3. auf Funkstellen der 1. Gruppe als zusätzlicher 

Funker.

(5) Das Flugfunkzeugnis 2. Klasse berechtigt zum 
Ausüben des Telegraphie- und Sprechfunkdienstes

1. auf Funkstellen der 3. Gruppe;
2. auf Funkstellen der 2. Gruppe;
3. auf Funkstellen der 1. Gruppe als zusätzlicher 

Funker.

(6) Das Flugfunkzeugnis 1. Klasse berechtigt zum Aus- 
tiben des Telegraphie- und Sprechfunkdienstes auf Flug
funkstellen der 1., 2. und der 3. Gruppe.

A b s c h n i t t  V 
Übergangs- and Schlußbestimmungen

§ 24
Außerkraftsetzung von Funkzeugnissen

Funkzeugnisse, die vor dem 8. Mai 1945 ausgestellt 
worden sind, berechtigen nicht zur Ausübung des Funk
dienstes auf Funkstellen in der Deutschen Demokra
tischen Republik.

§ 25
Aussstellung von Funkzeugnissen für als Funker 

tätige Personen
(1) Für Funker, die auf den im § 2 Ziffern 1 und 3 

genannten Funkstellen bei Inkrafttreten dieser Anord
nung tätig sind, können Großfunkzeugnisse oder Flug
funkzeugnisse ausgestellt werden.

(2) Ein Funkzeugnis 2. Klasse können erhalten:
1. Inhaber eines gemäß § 24 nicht mehr gültigen 

Funkzeugnisses 2. Klasse oder eines Funkzeug
nisses 1. Klasse — Vorstufe —, die bei Inkrafttreten 
dieser Anordnung mindestens 1 Jahr lang als 
Funker auf den im § 2 genannten Funkstellen tätig 
sind oder eine gleichwertige Tätigkeit ausüben;

(3) Ein Funkzeugnis 1. Klasse können erhalten:
1. Inhaber eines gemäß § 24 nicht mehr gültigen 

Funkzeugnisses 2. Klasse oder eines Funkzeugpis- 
ses 1. Klasse — Vorstufe —, die bei Inkrafttreten 
dieser Anordnung mindestens 3 Jahre lang als 
Funker auf den im § 2 genannten Funkstellen tätig 
sind, auf Vorschlag der zuständigen Betriebslei
tung;

2. Inhaber eines gemäß § 24 nicht mehr gültigen Funk
zeugnisses 1. Klasse — Hauptstufe —, die bei In
krafttreten dieser Anordnung mindestens 1 Jahr 
lang einen dem Funkzeugnis 1. Klasse entsprechen
den Funkdienst auf den im § 2 genannten Funk
stellen oder eine gleichwertige Tätigkeit ausüben;

3. Personen, die ein Funkzeugnis oder einen Nach
weis über bestandene Funkerprüfungen nicht vor
legen können, jedoch bei Inkrafttreten dieser An
ordnung mindestens seit 3 Jahren einen dem Funk
zeugnis 1. Klasse entsprechenden Funkdienst auf 
den im § 2 genannten Funkstellen ausüben, auf 
Vorschlag der zuständigen Betriebsleitung.

(4) Zur Prüfung zum Erwerb eines Funkzeugnisses
1. Klasse können zugelassen werden:

1. die im Abs. 2 Ziff. 1 Genannten, wenn sie im Besitz 
eines gültigen Funkzeugnisses 2. Klasse sind;

2. die im Abs. 2 Ziff. 2 Genannten nach einjähriger 
Tätigkeit als Funker mit einem gültigen Funkzeug
nis 2. Klasse.

§ 26 
Sonderfälle

(1) In anderen als den im § 25 genannten Fällen ent
scheidet das Ministerium für Post- und Fernmelde
wesen über die Ausstellung von Funkzeugnissen.

(2) Kann der im § 25 geforderte Nachweis über die 
Dauer der ausgeübten Funkertätigkeit bei den im § 2 
genannten Funkstellen nicht erbracht werden, kann ein 
Funkzeugnis nur ausgestellt werden, wenn der Funker 
in einer Nachprüfung ausreichende Fertigkeiten und 
Kenntnisse nachgewiesen hat. Die Nachprüfung erfolgt 
bei der für die Ausbildung zuständigen Fachschule; sie 
erstreckt sich auf den Nachweis fehlerfreier Aufnahme 
und Abgabe von Nachrichten sowie auf Hauptfächer 
der entsprechenden Abschlußprüfung.

§ 27 
Geltungsdauer

Die Bestimmungen der §§ 25 und 26 gelten bis 
30. Juni 1960.

§ 28
Schlußbestimmungen

(1) Die Deutsche Post ist berechtigt, die Einhaltung 
dieser Bestimmungen zu kontrollieren.

(2) Zuwiderhandlungen gegen diese Anordnung wer
den nach den Bestimmungen des Gesetzes vom 3. April 
1959 über das Post- und Fernmeldewesen (GBl. I S. 365)' 
bestraft.

§ 29 
Inkrafttreten

Diese Anordnung tritt mit ihrer Verkündung in 
Kraft.

2. Personen, die ein Funkzeugnis oder einen Nachweis 
über bestandene Funkerprüfungen nicht vorlegen 
können, jedoch bei Inkrafttreten dieser Anordnung 
seit mindestens 3 Jahren als Funker auf den im 
§ 2 genannten Funkstellen tätig sind.
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